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Geschäftsordnung des Länderrates der WASG 

§ 1 Präsidium 

(1) Der Länderrat wählt aus seiner Mitte ein Präsidium, bestehend aus 5 Mitgliedern. 

(2) Das Präsidium wählt aus seiner Mitte eine/n Sprecher/in und einen stellvertretende/n Sprecher/in. 

(3) Das Präsidium bereitet die Sitzung in Abstimmung mit dem Bundesvorstand vor. 

(4) Das Präsidium leitet die Sitzungen des Länderrates. 

(5) Das Präsidium des Länderrats wird für die Dauer einer Wahlperiode in geheimer Wahl gewählt. Eine 
Wiederwahl ist möglich. 

(6) Das Präsidium besteht überwiegend nicht aus Mitgliedern des Bundesvorstandes. 

§ 2 Bundesarbeitsgemeinschaften 

(1) Anträge zur Einrichtung von Bundesarbeitsgemeinschaften sind spätestens 14 Tage vor der Sitzung 
an die SprecherInnen des Präsidiums zu richten. 
Der Antrag muss 
a) eine Beschreibung der Aufgabe der Bundesarbeitsgemeinschaft 
b) eine vorgesehene Zielsetzung mit einer groben Zeitplanung 
c) einen Vorschlag für einen Sprecher / eine Sprecherin 
enthalten. 

(2) Die SprecherInnen des Präsidiums leiten die Anträge unverzüglich an alle Mitglieder der Länderates 
weiter. 

(3) Der Länderrat beschließt auf seiner nächsten Sitzung über die Einrichtung der Arbeitsgemeinschaft 
und wählt den/die Sprecherin. Ist der/die Sprecherin nicht Mitglied des Länderrates, so erhält er/sie bis 
zum Abschluss der Arbeitsgemeinschaft Teilnahme- und Rederecht im Länderrat. 

(4) Bei jeder Sitzung des Länderrates erstatten die SprecherInnen der Bundesarbeitsgemeinschaften 
Bericht. 

§ 3 Antragsberatung 

(1) Grundsatz 
Jedes Mitglied des Länderrates hat sicher zu stellen, das es elektronisch erreichbar ist. 
Sollte dies aus persönlichen Gründen nicht möglich sein, so hat der entsendende Landesverband, die 
elektronische Erreichbarkeit zu organisieren. 

(2) Antragsberechtigung 
Antragsberechtigt für die Beratungen des Länderates sind die Mitglieder des Länderrates und die 
Landesverbände. 

(3) Antragsfristen 
1. Anträge müssen spätestens 3 Wochen vor dem entsprechenden Sitzungstermin  
 bei der Bundesgeschäftsstelle eingegangen sein. 
2. Anträge müssen auf elektronischem Wege übermittelt werden. Zur vereinfachten 
 Bearbeitung ist das jeweils gültige Antragsformular zu verwenden. 

(4) Antragsberatung 
Spätestens 2 Wochen vor der Länderratssitzung trifft sich das Präsidium zur Vorbereitung der Sitzung. 
Ein wesentlicher Bestandteil der Sitzung ist die Vorbereitung der Antragsberatung. Das Präsidium 
schlägt eine Beratungsreihenfolge vor. Dieser Vorschlag wird den Mitgliedern des Länderats 
unverzüglich bekannt gemacht. 

(5) Transparenz 
Anträge und ihre Beschlussfassung sind im Mitgliederbereich des Internet-Auftrittes zu veröffentlichen. 



  Seite 2 von 2 

§ 4 Organisation der Beratungen des Länderrates 

(1) Gemäß der Bundessatzung der WASG tagt der Länderrat in der Regel drei mal im Jahr. Zur Planung 
wird jeweils in der Sitzung im 3. Quartal eines Jahres ein Sitzungsplan mit vier Sitzungen für das 
Folgejahr festgelegt. In dem Quartal in das der Bundesparteitag tagt, entfällt in der Regel die Sitzung 
des Länderats. 

§ 5 Durchführung der Beratungen des Länderrates 

(1) Leitung 
Ein Mitglied des Präsidiums leitet die Sitzung des Länderrates. Dabei soll die Sitzungsleitung 
zwischen den Präsidiumsmitgliedern rotieren. 

(2) Protokoll 
Die Sitzungen des Länderrates sind zu protokollieren. Die Protokollführung ist durch die 
Bundesgeschäftsstelle zu gewährleisten. Die Protokolle sind vom Protokollführenden, der 
Sitzungsleitung und den Sprechern des Präsidium zu unterzeichnen und kurzfristig den Mitgliedern 
des Länderrates bekannt zu machen. 

(3) Redeliste 
Die Sitzungsleitung führt eine Redeliste. Die RednerInnen erhalten das Wort in der Reihenfolge ihrer 
Meldung. 
ReferentInnen und BerichterstatterInnen kann durch die Möglichkeit zu einem Schlusswort gegeben 
werden. 

(4) Wortentzug 
Die Sitzungsleitung hat nicht zu Sache gehörende Ausführungen zurück zu weisen. Fügt sich einE 
RednerIn den Anordnungen er Sitzungsleitung nach zweimaligem Hinweis auf die Geschäftsordnung 
nicht, so darf ihm bzw. ihr das Wort entzogen werden. 

(5) Bemerkungen der Sitzungsleitung 
Der Sitzungsleitung sind kurze Bemerkungen, die zur Richtigstellung und Förderung der Aussprache 
diesen, jederzeit gestatt. Zu diesem Zweck darf die/der RednerIn unterbrochen werden. 
Will sich die Sitzungsleitung zu Sache äußern, so hat sie sich entsprechend auf die Redeliste 
einzutragen. 

(6) Wortmeldungen zur Geschäftsordnung 
Das Wort zur Geschäftsordnung wird außerhalb der Reihe erteilt. 
GO-Anträge gelangen sofort zur Abstimmung. Es dürfen nur einE RednerIn dafür und einE RednerIn 
dagegen sprechen. 

(7) Persönliche Bemerkungen und Richtigstellungen 
Das Wort zu persönlichen Bemerkungen ist nach Schluss der Aussprache bzw. nach dem 
Schlusswort, jedoch vor der Abstimmung zu erteilen. 

(8) Anträge auf Schluss der Debatte 
Anträge auf Schluss der Debatte darf nur stellen, wer an der Aussprache nicht beteiligt gewesen ist. 

(9) Abstimmungen / Beschlussfassung 
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden gefasst. Stimmengleichheit 
bedeutet Ablehnung. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

(10) Abweichung von den Regelungen dieses Abschnitts 
Abweichungen von diesen Verfahrensregelung sind zulässig, wenn niemand der stimmberechtigten 
TeilnehmerInnen Widerspruch erhebt. 

§ 6 Wahlen 
(1) Es gilt die Wahlordnung des Bundesparteitages in der jeweils aktuellen Fassung. 

§ 7 Inkrafttreten 
(1) Die Geschäftsordnung tritt unmittelbar nach ihrer Verabschiedung in Kraft. 

 

Die Geschäftsordnung wurde auf der Sitzung des Länderrates am 09.10.2005 in Bad Wildungen beschlossen. 
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